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Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte in Hamburg 2007 

 
Auf der Grundlage des 2005 neu gefassten Umweltstatistikgesetzes führen die Statistischen Ämter der Länder ab dem Jahr 
2007 bundesweit alle drei Jahre die Erhebung über die Wasser- und Abwasserentgelte für die öffentliche Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung durch. Erhoben werden die Daten für das jeweilige Erhebungsjahr und die zwei vorangegangenen 
Jahre. Nachfolgend werden die Ergebnisse für das Jahr 2007 veröffentlicht. 
 
Wasserentgelt 
Das Entgelt für die zentrale Versorgung mit Trinkwasser setzte sich in Hamburg aus einer mengenbezogenen Gebühr in Höhe 
von 1,52 Euro je Kubikmeter und einem verbrauchsunabhängigen Grundbetrag in Höhe von monatlich 4,60 Euro zusammen. 
 
Abwasserentgelt 
Als Bezugsgröße für die Berechnung des Entgelts für die zentrale Beseitigung des häuslichen Abwassers über öffentliche Ka-
nalisation und Kläranlagen diente in Hamburg die Menge des bezogenen Frischwassers. Der Preis je Kubikmeter Abwasser 
betrug 2,58 Euro; eine Grundgebühr wurde nicht erhoben. 
 

1. Entgelte für Trinkwasser und Abwasser 2007 in Hamburg 
        

Durchschnittliche Entgelte in Euro 1 für 

Trinkwasser Abwasser 

mengenbezogenes  
Entgelt 

flächenbezogenes  
Entgelt im Jahr 2 

Hamburg verbrauchs-
abhängiges 

Entgelt  
je m³  

Grundgebühr 
(haushalts-

übliches 
verbrauchs-

unabhängiges 
Entgelt)  

je Monat 3  

Abwasser- 
oder  

Schmutz- 
wasserentgelt 4

je m³ 

sonstiges 
mengen-

bezogenes 
Entgelt  
je m³  

(z. B. Brauch-
wasser) 

Schmutz-
wasserentgelt 

je m² 

Nieder-
schlags- bzw. 
Oberflächen-
wasserentgelt 

je m²  
versiegelter 

oder sonstiger 
Fläche 

Grundgebühr 
(haushalts-

übliches  
mengen- und 

flächen- 
unabhängiges 

Entgelt)  
im Jahr 3 

Insgesamt 1,52 4,60 2,58 – – – –         
1  Bei den ausgewiesenen Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge (einschließlich 7 % MWST, die bei der Wasserversorgung erhoben wird). 
2  z. B. Abflussfläche, bebaubare Fläche, Grundstücksgröße 
3  z. B. Grundentgelt (Grundgebühr) bzw. Entgeltpauschale 
4  bezogen auf den Frischwasserbezug 

 
Rechtsgrundlagen 
Umweltstatistikgesetz (UStatG) vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2446) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) 
vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534). 
Erhoben werden die Angaben zu § 11 Abs. 2 Nr. 4 UStatG. 
 

Erläuterungen 
Bei den ausgewiesenen Entgelten der Wasserversorgung handelt es sich um Bruttowerte einschließlich sieben Prozent Mehr-
wertsteuer. Entgelte für die Abwasserbeseitigung unterliegen in der Regel nicht der Mehrwertsteuerpflicht.   


